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DIGITALE BIOPIRATERIE 
Die gerechte Nutzteilhabe genetischer Ressourcen  
gerät ins Hintertreffen

Die Forderung nach einer gerechten Teilhabe an der Nutzung geneti-
scher Ressourcen ist eine der 3 gleichrangig nebeneinanderstehenden 
Ziele der UN-Konvention über biologische Vielfalt (CBD), auch der Erhalt 
der biologischen Vielfalt und die nachhaltige Nutzung ihrer Bestandteile 
gehört dazu. Für alle 3 Ziele muss in der Europäischen Union (EU) eine 
gesetzliche Grundlage geschaffen werden. Während die 2 anderen Ziele 
relativ leicht nachvollziehbar erscheinen, gibt es beim 3. Ziel zur gerech-
ten Nutzteilhabe genetischer Ressourcen viel mehr Widerstand, kompli-
ziertere Zusammenhänge und Zuständigkeiten. Dabei ist die Thematik 
hochrelevant, wenn es darum geht, wer denn Teilhabe bekommen soll, 
wenn die Pharma- oder Kosmetikindustrie eine Pflanze „entdeckt“, die 
für ein Produkt interessant erscheint und dann vielleicht auch noch das 
dazugehörende traditionelle Wissen nutzt oder in einer traditionellen 
Landsorte ein Resistenzgen gegen eine Pflanzenkrankheit gefunden wird.

D as nagoya-protokoll wur-
de geschaffen, um das 3. Ziel 
umzusetzen. In der EU wird 

die Europäische Kommission dabei 
von einem ExpertInnengremium be-
raten, dem ABS (Access and Benefit 
Sharing  – Zugang zu genetischen 
Ressourcen und gerechten Vorteils-
ausgleich) Consultation Forum. Das 
Nagoya-Protokoll ist ein völkerrecht-
lich bindender Vertrag, der den Zu-
gang zu genetischen Ressourcen und 
die ausgewogene und gerechte Auftei-
lung der Vorteile aus ihrer Nutzung 
regelt. In Deutschland ist das Bundes-
umweltministerium (BMU) bzw. das 
Bundesamt für Naturschutz (BfN) 
zuständig.

Das ABS Consultation Forum 
Das ABS Consultation Forum ist 
eine Plattform für den Informations-
austausch zwischen RepräsentantIn-
nen der Mitgliedsstaaten und der 
EU-Kommission zur Umsetzung der 
EU-ABS-Richtlinie Nr. 511/2014. Das 
Forum soll der Direktion Umwelt Rat 
und Expertise in Bezug auf die EU-
Richtlinie und ihre Umsetzung liefern 
sowie eine Kooperation mit Mitglieds-
staaten und Stakeholdern schaffen. 
Es trifft keine bindenden Entschei-
dungen. Die Resultate gehen in die 
Entscheidungen der Kommission 
ein. Eingeladen sind ca. 50 Personen 
aus den Mitgliedsstaaten, Nichtre-
gierungsorganisationen, Berufsver-

bänden, Industrie und Forschung. 
Viele EU-Staaten sind aber auch nicht 
vertreten. Bis jetzt gab es 4 Treffen. 
Zwischen diesen Treffen werden Ar-
beitsaufträge an kleine Untergruppen 
vergeben, die dann beim nächsten 
Treffen ihre Ergebnisse vorstellen. 
Ein zusammenfassendes Protokoll 
wird von der Kommission erstellt, 
ohne dass Positionen bestimmten 
VertreterInnen zugeordnet werden. 
Die Ausführungen sind vertraulich.

In allen EU-Staaten befindet sich 
die Umsetzung des Nagoya-Proto-
kolls auch nach über 4 Jahren noch 
in der Frühphase. Deutschland ist im 
Vergleich dabei relativ weit. 

Bei der Umsetzung soll die Inter-
netplattform DECLARE  1 helfen. Ein 
Tool, das bei der Registrierung eu-
ropäischer NutzerInnen genetischer 
Ressourcen und zur Erfüllung der 
ABS-Vorschriften eingesetzt wird. 
Es arbeitet seit September 2017 und 
wurde bis jetzt über 100 Mal genutzt, 
hauptsächlich von NutzerInnen in 
Deutschland.

Der Teufel steckt im Detail 
Fragen, die geklärt und geregelt wer-
den müssen, sind z. B.: Sind Subun-
ternehmerInnen NutzerInnen gene-
tischer Ressourcen? Fällt eine zweite 
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2008 wurde im Rahmen der UN-Konvention über biologische Vielfalt das Nagoya-Protokoll geschaffen, um eine gerechte Teilhabe an der 
Nutzung genetischer Ressourcen festzulegen.
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Nutzung nach 20 Jahren unter das 
ABS-Regime? Fällt das menschliche 
Biom, d. h. die Mikroorganismen in-
nerhalb und außerhalb des mensch-
lichen Körpers, unter die CBD und 
unter ABS? Welche unterschiedlichen 
Interessen haben Privatsammlungen 
und staatliche Sammlungen von ge-
netischen Ressourcen? Fällt die reine 
botanische oder zoologische Bestim-
mung unter das ABS-Regime? (Tut 
sie nicht.) Gibt es Interessenkonflik-
te? Auch die Frage, wann ein Derivat 
einer Verbindung noch der gleiche 
Stoff ist oder schon ein anderer, stellt 
die TeilnehmerInnen vor eine schwie-
rige Aufgabe, die noch geklärt werden 
muss. 

Großen Raum nehmen die Berichte 
der verschiedenen Interessenverbände 
(Pharma, Tierzucht, Biotechnologie, 
Pflanzenzucht, Nahrung und Futter-
mittel, Kosmetik) über die Handha-
bung und den Umgang mit großen 
Reihenuntersuchungen von Tausen-
den von Pflanzen oder Mikroorga-
nismen ein. Es ist eine der zu regeln-
den Fragen, ab wann eine NutzerIn 
genetischer Ressourcen die entspre-
chenden Dokumente Prior Informed 
Consent (PIC – die Zustimmung der 
BereitstellerInnen zur Nutzung) und 
die Mutually Agreed Terms (MAT – 
die beiderseitigen Bedingungen für 
die Nutzung) vorlegen muss. Allge-
mein wird die Ansicht vertreten, dass 
dies zum Anfang solcher Reihenun-
tersuchungen zu früh ist und einen 
zu großen Aufwand bedeutet. Wann 
allerdings dieser Punkt erreicht wird, 
konnte bis jetzt nicht geklärt werden. 

Kommerzielle Pflanzensorten 
fallen bei der 1. Nutzung unter das 
ABS-Regime. Die VertreterInnen der 
Saatzuchtunternehmen argumen-
tieren, dass um die genetische Basis 
von Früchten zu verbreitern, von 
vielleicht 10.000 gescreenten Accessi-
onen letztlich 15 genutzt werden, um 
sie in Elitematerial einzukreuzen. Sie 
vertreten die Ansicht, dass die gefun-
dene Information der Gemeinschaft 
zugutekommt. Die Kosten für eine 
umfassende Dokumentation von PIC 
und MAT wären sehr hoch und die 
Aktivitäten mit Unsicherheiten ver-
bunden. Bei Forschung, die öffentlich 
gefördert wird, muss eine Dokumen-
tation schon geschehen, nicht wenn 
das Unternehmen die Saatzucht selbst 
finanziert.

Entwicklung von Leitlinien
Das ABS-Forum hat ein Gutachten be-
auftragt, Leitlinien für NutzerInnen 

zu entwickeln und die Interessen von 
SammlungsinhaberInnen genetischer 
Ressourcen (nationale und private) 
und dem Privatsektor zu beleuchten. 
Beide haben unterschiedliches Wissen 
und Einstellungen zu ABS. Sammlun-
gen müssen die NutzerInnen über die 
ABS-Regeln unterrichten und spielen 
sehr unterschiedliche Rollen in For-
schung und Bildung. Im Privatsektor 
ist die Grundlagenforschung von ABS 
ausgenommen.

Digitalisierung und Biopiraterie
Das größte Thema sind zweifelsfrei 
die Möglichkeiten, die die Digitalisie-
rung genetischer Informationen bie-
ten. Ein Fortschritt, den man bei der 
Schaffung der CBD und des Nagoya-
Protokolls noch nicht voll erkennen 
konnte und nicht im Blick hatte. Es 
ist möglich, die genetische Informa-
tion nur in digitaler Form zu erfassen 
und zu speichern. Man braucht nicht 
mehr unbedingt die physische Pflan-
ze oder das Tier. Nutzt jemand diese 
Information, ist es dann ein Vorgang, 
der unter das Nagoya-Protokoll fällt? 
Man braucht den Organismus dafür 
ja nicht einmal mehr außer Landes 
zu schmuggeln, es reicht eine E-Mail. 
Hat hier die technische Entwicklung 
ein Abkommen überholt? 

Den Entwicklungsländern bleibt 
die Möglichkeit, so wie es Brasilien 
und Malaysia getan haben, in ihrer 
nationalen Gesetzgebung die digita-
le Nutzung mit zu berücksichtigen. 
Ihrem Beispiel werden andere folgen, 
wenn es keine Lösung zu dem Prob-
lem gibt. 

Logischerweise wollen die indust-
riellen NutzerInnen den administra-
tiven und finanziellen Aufwand bei 
jeder Regelung so klein wie möglich 
halten. Die Interessen der Ursprungs-
länder angemessen zu vertreten und 
hochzuhalten ist nicht leicht. Sie sind 
ja auch im EU Consultation Forum 
nicht dabei. 

Die Aufgabe der Gruppe zeigt, 
dass es erhebliche Lücken gibt, die 
geschlossen werden müssen, um die 
Umsetzung des ABS praktikabel zu 
machen. Es geht nur langsam voran 
und für viele NutzerInnen sind die 
fehlenden Regelungen nicht ungüns-
tig

Das Sammeln genetischer Res-
sourcen ohne Information und Ein-
verständnis der Staaten und indige-
nen Bevölkerung geht weiter. Dabei 
stehen besonders Organismen, die 
dürreresistent sind, z. B. in heißen 
Quellen leben, oder Schnecken und 

Amphibien, die auf ihrer Haut an-
tibiotische Stoffe tragen, aber auch 
Bodenorganismen, Fische und Tief-
seeorganismen, im Fokus. 

Das Thema Biopiraterie ist noch 
lange nicht vorbei. Es ist nur leider 
sehr kompliziert. Das ist wohl auch 
ein Grund, warum so wenige Men-
schen dazu noch arbeiten. Schade 
eigentlich, denn Expertise wäre drin-
gend nötig, um den Entwicklungslän-
dern Wege aufzuzeigen und Kompe-
tenzen bei den Verhandlungen zu 
stärken und aufzubauen. 

Nachteile für Vertragsstaaten?
Die Modalitäten bei der Nutzung ge-
netischer Ressourcen müssen interna-
tional ähnlich und abgestimmt sein. 
Sonst haben die Staaten, die nichts 
regeln, einen Wettbewerbsvorteil.

Die EU, Japan und die Schweiz 
haben deutlich gemacht, dass sie in 
kommenden Verhandlungen nicht 
bereit sind, wirtschaftliche Nachteile 
in Kauf zu nehmen, nur weil sie Ver-
tragsstaaten sind. Sie sehen, dass die 
USA, die die CBD nicht unterzeichnet 
haben, nun eventuell Vorteile haben. 
In Zeiten, in denen Verträge aufge-
kündigt werden, je nachdem, ob man 
sich Vor- oder Nachteile ausrechnet, 
steht es schlecht für Abkommen, die 
wirtschaftliche Aktivitäten um der 
Gerechtigkeit willen eingrenzen. Die 
CBD und das Nagoya-Protokoll brau-
chen daher die Unterstützung der Zi-
vilgesellschaft.

 

 

 

 Ursula Gröhn-Wittern 

Im Auftrag des Forum Umwelt und 
Entwicklung/DNR ist die Autorin eine 
der Nichtregierungsorganisations-
vertreterInnen im ABS Consultation 
Forum. Sie arbeitet bei der Agrar 
Koordination.

1 DECLARE ist eine EU-weite 
Internetplattform, über die NutzerInnen 
die Sorgfaltserklärung nach Art. 7 Absatz 
1 der Verordnung EU 511/2014 den 
zuständigen Behörden melden können. 
Diejenigen, die Forschungsmittel für die 
Nutzung von genetischen Ressourcen, 
die in den Anwendungsbereich der 
Verordnung fallen, und/oder von 
traditionellem Wissen, das sich auf solche 
genetischen Ressourcen bezieht, erhalten, 
sind verpflichtet, gegenüber dem BfN 
eine Sorgfaltserklärung abzugeben.
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